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Jahresabschllisse 1999 der Westfalischen Kliniken,
Zentren und Institute

Landschaftsverband
Westfalen-Lippe

Jahresabschliisse 1999 der
Westfalischen Kliniken, Zentren und Institute

Bek. des Landschaftsverbandes
Westfalen-Lippe v. 12.10.2001
(AZ 6578 04 / 99)

Die Jahresabschllisse der Westfalischen Kliniken, Zentren und Institute des Landschaftsverban-
des Westfalen-Lippe per 31.12.1999 sind durch die zustandige Bezirksregierung - Gemeindepri-
fungsamt Disseldorf - mit nachfolgendem Ergebnis geprift worden.

Die Jahresabschllsse kdnnen wahrend der Dienststunden beim Landschaftsverband Westfalen-
Lippe in Munster, Warendorfer StraBe 25-27, Zimmer 15, und bei den Ver-waltungen der Westfa-
lischen Kliniken, Zentren und Institute des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe eingesehen
werden.

Uberdrucke sind gegen Kostenerstattung direkt beim Landschaftsverband anzufordern.

Wolfgang Schafer
Landesdirektor
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Westfalisches Zentrum fiir Psychiatrie und Psychotherapie Bochum
Bestatigungsvermerk

Die mit der Prifung des Jahresabschlusses des Westfalischen Zentrums fiir Psychiatrie und
Psychotherapie Bochum zum 31.12.1999 beauftragte Wirtschaftsprifungsgesellschaft Dr. Mer-
schmeier & Partner GmbH (Munster) hat nach dem Ergebnis der Priifung den folgenden uneinge-
schrankten Bestatigungsvermerk erteilt:

Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfliihrung und den Lagebericht des
Krankenhauses fiir das Geschéftsjahr vom 01.01 bis 31.12.1999 gepruft. Durch § 34 KHG NRW
wurde der Priifungsgegenstand festgelegt. Die Prifung erstreckt sich daher auch insbesondere
auf die OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhaltnisse und die
zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Férdermittel nach § 25
KHG NRW und auf die zweckentsprechende Verwendung der Gber die Investitionsvertrage nach
§ 32 KHG NRW erwirtschafteten Investitionsmittel des Krankenhauses durch die gesetzlichen
Vertreter. Die Buchfliihrung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV liegen in der Verant-
wortung der gesetzlichen Vertreter des Krankenhauses. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundla-
ge der von uns durchgefiihrten Priifung eine Beurteilung Uiber den Jahresabschluss unter Einbe-
ziehung der Buchflihrung, den Lagebericht sowie Uber den Prifungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere JahresabschluBprifung nach § 317 HGB und 34 KHG NRW unter Beachtung
der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten Grundsatze ordnungsmaBiger Ab-
schlussprifung vorgenommen. Danach ist die Priifung so zu planen und durchzuflihren, dass
Unrichtigkeiten und Verst6Be, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter
Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfihrung und des durch den Lagebericht ver-
mittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichen-
de Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob
die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prifungsgegenstandes nach § 34 KHG NRW
ergeben, erflllt wurden. Bei der Festlegung der Priifungshandlungen werden die Kenntnisse
Uber die Geschaftstatigkeit und Uber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Krankenhau-
ses sowie die Erwartungen Uber mdgliche Fehler bericksichtigt. Im Rahmen der Prifung werden
die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems sowie Nachweise fir die Angaben in Buchfiihrung,
Jahresabschluss und Lagebericht vorwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prii-
fung umfaBt die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen
Einschatzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Wiirdigung der Gesamtdarstellung des
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prifung eine
hinreichend sichere Grundlage flir unsere Beurteilung bildet.

Unsere Priifung hat zu keinen Einwendungen geflihrt.

Nach unserer Uberzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze
ordnungsmaBiger Buchfihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt insgesamt eine
zutreffende Vorstellung von der Lage des Krankenhauses und stellt die Risiken der kiinftigen
Entwicklung zutreffend dar.
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Die Prifung der OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhaltnisse
und der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Férdermittel
nach § 25 KHG NRW sowie der zweckentsprechenden Verwendung der Uber die Investitionsver-
trage nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Investitionsmittel hat keine Einwendungen ergeben.

Disseldorf, 27. August 2001

Der Leiter des Gemeindeprifungsamtes
bei der Bezirksregierung Disseldorf
-31.7.3-702 -

Im Auftrag
gez. Schonershofen

Westfalisches Zentrum fiir Psychiatrie,
Psychotherapie und Psychosomatik Dortmund

Bestatigungsvermerk

Die mit der Prifung des Jahresabschlusses des Krankenhauses Westfalisches Zentrums fur
Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik Dortmund zum 31.12.1999 beauftragte Wirt-
schaftspriifungsgesellschaft Greiffenhagen GmbH (Bielefeld) hat nach dem Ergebnis der Prii-
fung den folgenden Bestatigungsvermerk erteilt:

Wir haben den Jahresabschluss des Krankenhauses Westfalisches Zentrum flir Psychiatrie, Psy-
chotherapie und Psychosomatik, Dortmund, nach KHG unter Einbeziehung der Buchfihrung und
den Lagebericht des Krankenhauses fiur das Geschaftsjahr vom 01.01 bis 31.12.1999 geprlift.
Durch § 34 KHG NRW wurde der Prifungsgegenstand festgelegt. Die Prifung umfasst daher
insbesondere die OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhaltnisse
und die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Foérdermittel nach
§ 25 KHG NRW und die zweckentsprechende Verwendung der Uber die Investitionsvertrage
nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Investitionsmittel des Krankenhauses durch die gesetzli-
chen Vertreter. Die Buchfiihrung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV liegen in der
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Krankenhaustragergesellschaft. Unsere Aufgabe
ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeflhrten Prifung eine Beurteilung Gber den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der Buchfiihrung, den Lagebericht sowie Uber den Priifungsge-
genstand gemaB § 34 KHG NRW abzugeben.

Wir haben unsere JahresabschluBprifung nach § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten Grundsatze ordnungsmaBiger Abschlussprifung vor-
genommen. Danach ist die Priifung so zu planen und durchzufihren, dass Unrichtigkeiten und
VerstoBe, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der
Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfihrung und des durch den Lagebericht vermittelten Bildes
der Vermodgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichende Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Anforderun-
gen, die sich aus der Festlegung des Priifungsgegenstandes nach § 34 KHG NRW ergeben, er-
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fullt wurden. Bei der Festlegung der Prifungshandlungen werden die Kenntnisse Uber die Ge-
schaftstatigkeit und lUber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie
die Erwartungen tUber mogliche Fehler beriicksichtigt. Im Rahmen der Priifung werden die Wirk-
samkeit des internen Kontrollsystems sowie Nachweise fur die Angaben in Buchfiihrung, Jahres-
abschluss und Lagebericht vorwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prifung um-
faBt die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschat-
zungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Priifung eine hinreichend
sichere Grundlage flr unsere Beurteilung bildet.

Unsere Priifung hat zu keinen Einwendungen geflihrt.

Nach unserer Uberzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze
ordnungsmaBiger Buchfihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt insgesamt eine
zutreffende Vorstellung von der Lage des Krankenhauses und stellt die Risiken der kiinftigen
Entwicklung zutreffend dar.

Die Prifung der OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhaltnisse
und der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Férdermittel
nach § 25 KHG NRW sowie der zweckentsprechenden Verwendung der Uber die Investitionsver-
trage nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Investitionsmittel hat keine Einwendungen ergeben.

Diisseldorf, 23. August 2001

Der Leiter des Gemeindepriifungsamtes
bei der Bezirksregierung Dusseldorf
-31.7.3-704 -

Im Auftrag
gez. Schoénershofen

Westfalische Klinik fiir Psychiatrie,
Psychotherapie, Psychosomatik und Neurologie Giitersloh

Bestatigungsvermerk

Die mit der Prifung des Jahresabschlusses der Westfalischen Klinik fur Psychiatrie, Psychothe-
rapie, Psychosomatik und Neurologie Gltersloh zum 31.12.1999 beauftragte Wirtschaftspru-
fungsgesellschaft Greiffenhagen GmbH (Bielefeld) hat nach dem Ergebnis der Priifung den fol-
genden Bestatigungsvermerk erteilt:

Wir haben den Jahresabschluss des Krankenhauses Westfalische Klinik flir Psychiatrie, Psycho-
therapie, Psychosomatik und Neurologie, Gitersloh, nach KHG unter Einbeziehung der Buchfih-
rung und den Lagebericht des Krankenhauses fir das Geschaftsjahr vom 01.01 bis 31.12.1999
gepruft. Durch § 34 KHG NRW wurde der Prifungsgegenstand festgelegt. Die Priifung umfasst
daher insbesondere die OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhalt-
nisse, die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Fordermittel
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nach § 25 KHG NRW und die zweckentsprechende Verwendung der Uber die Investitionsvertra-
ge nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Investitionsmittel des Krankenhauses durch die gesetz-
lichen Vertreter. Die Buchfihrung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV liegen in
der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Krankenhaustragergesellschaft. Unsere Auf-
gabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgefihrten Prifung eine Beurteilung Uber den
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfiihrung, den Lagebericht sowie Uber den Prii-
fungsgegenstand gemaB § 34 KHG NRW abzugeben.

Wir haben unsere JahresabschluBprifung nach § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten Grundsatze ordnungsmaBiger Abschlussprifung vor-
genommen. Danach ist die Prifung so zu planen und durchzufihren, dass Unrichtigkeiten und
VerstoBe, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der
Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfihrung und des durch den Lagebericht vermittelten Bildes
der Vermogens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichende Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Anforderun-
gen, die sich aus der Festlegung des Priifungsgegenstandes nach § 34 KHG NRW ergeben, er-
fullt wurden. Bei der Festlegung der Prifungshandlungen werden die Kenntnisse Uber die Ge-
schaftstatigkeit und lUber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie
die Erwartungen tUber mogliche Fehler beriicksichtigt. Im Rahmen der Priifung werden die Wirk-
samkeit des internen Kontrollsystems sowie Nachweise fur die Angaben in Buchfiihrung, Jahres-
abschluss und Lagebericht vorwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prifung um-
faBt die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschat-
zungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Priifung eine hinreichend
sichere Grundlage flr unsere Beurteilung bildet.

Unsere Priifung hat zu keinen Einwendungen geflihrt.

Nach unserer Uberzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze
ordnungsmaBiger Buchfihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt insgesamt eine
zutreffende Vorstellung von der Lage des Krankenhauses und stellt die Risiken der kiinftigen
Entwicklung zutreffend dar.

Die Prufung der OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhaltnisse,
der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Férdermittel nach
§ 25 KHG NRW sowie der zweckentsprechenden Verwendung der lber die Investitionsvertrage
nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Investitionsmittel hat keine Einwendungen ergeben.

Zusatz: Das langfristig gebundene Vermdgen ist nicht ausreichend durch langfristige Mittel ge-
deckt.

Dusseldorf, 17. August 2001

Der Leiter des Gemeindeprifungsamtes
bei der Bezirksregierung Dusseldorf
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-31.7.3-710 -
Im Auftrag
gez. Schoénershofen

Hans-Prinzhorn-Klinik Hemer
Bestatigungsvermerk

Die mit der Prifung des Jahresabschlusses der Hans-Prinzhorn-Klinik - Westfalische Klinik fiir
Psychiatrie und Psychotherapie Hemer - zum 31.12.1999 beauftragte Wirtschaftsprifungsgesell-
schaft Greiffenhagen GmbH (Bielefeld) hat nach dem Ergebnis der Prifung den folgenden Be-
statigungsvermerk erteilt:

Wir haben den Jahresabschluss des Krankenhauses Hans-Prinzhorn-Klinik - Westfalische Klinik
flir Psychiatrie und Psychotherapie Hemer, nach KHG unter Einbeziehung der Buchfiihrung und
den Lagebericht des Krankenhauses fiur das Geschaftsjahr vom 01.01 bis 31.12.1999 geprlift.
Durch § 34 KHG NRW wurde der Prifungsgegenstand festgelegt. Die Prifung umfasst daher
insbesondere die OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhaltnisse,
die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Fordermittel nach § 25
KHG NRW und die zweckentsprechende Verwendung der Uber die Investitionsvertrage nach §
32 KHG NRW erwirtschafteten Investitionsmittel des Krankenhauses durch die gesetzlichen Ver-
treter. Die Buchflihrung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV liegen in der Verant-
wortung der gesetzlichen Vertreter des Krankenhauses. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundla-
ge der von uns durchgefuhrten Prifung eine Beurteilung Gber den Jahresabschluss unter Einbe-
ziehung der Buchfiihrung, den Lagebericht sowie iber den Priifungsgegenstand geman § 34
KHG NRW abzugeben.

Wir haben unsere JahresabschluBprifung nach § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten Grundsatze ordnungsmaBiger Abschlussprifung vor-
genommen. Danach ist die Prifung so zu planen und durchzufihren, dass Unrichtigkeiten und
VerstoBe, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der
Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfihrung und des durch den Lagebericht vermittelten Bildes
der Vermodgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichende Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Anforderun-
gen, die sich aus der Festlegung des Priifungsgegenstandes nach § 34 KHG NRW ergeben, er-
fullt wurden. Bei der Festlegung der Prifungshandlungen werden die Kenntnisse Uber die Ge-
schaftstatigkeit und lUber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie
die Erwartungen tUber mogliche Fehler beriicksichtigt. Im Rahmen der Priifung werden die Wirk-
samkeit des internen Kontrollsystems sowie Nachweise fur die Angaben in Buchfiihrung, Jahres-
abschluss und Lagebericht vorwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prifung um-
faBt die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschat-
zungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Priifung eine hinreichend
sichere Grundlage flr unsere Beurteilung bildet.
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Unsere Prifung hat zu keinen Einwendungen gefihrt.

Nach unserer Uberzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundséatze
ordnungsmaBiger Buchfuhrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt insgesamt eine
zutreffende Vorstellung von der Lage des Krankenhauses und stellt die Risiken der kiinftigen
Entwicklung zutreffend dar.

Die Priifung der OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhaltnisse,
der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Férdermittel nach
§ 25 KHG NRW sowie der zweckentsprechenden Verwendung der Uber die Investitionsvertrage
nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Investitionsmittel hat keine Einwendungen ergeben.

Dusseldorf, 23. August 2001

Der Leiter des Gemeindeprifungsamtes
bei der Bezirksregierung Disseldorf
- 31.7.3-706 -
Im Auftrag
gez. Schonershofen

Westfalisches Zentrum
fiir Psychiatrie und Psychotherapie Herten

Bestitigungsvermerk

Die mit der Prifung des Jahresabschlusses des Westfalisches Zentrums fur Psychiatrie und Psy-
chotherapie Herten zum 31.12.1999 beauftragte Wirtschaftspriufungsgesellschaft Dr. Merschmei-
er & Partner GmbH (Muinster) hat nach dem Ergebnis der Priifung den folgenden uneinge-
schrankten Bestatigungsvermerk erteilt:

Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfiihrung und den Lagebericht des
Krankenhauses fiir das Geschaftsjahr vom 01.01 bis 31.12.1999 gepriift. Durch § 34 KHG NRW
wurde der Prifungsgegenstand festgelegt. Die Prifung erstreckt sich daher auch insbesondere
auf die OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhaltnisse und die
zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Fordermittel nach § 25
KHG NRW und auf die zweckentsprechende Verwendung der Uber die Investitionsvertrage nach
§ 32 KHG NRW erwirtschafteten Investitionsmittel des Krankenhauses durch die gesetzlichen
Vertreter. Die Buchfiihrung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV liegen in der Verant-
wortung der gesetzlichen Vertreter des Krankenhauses. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundla-
ge der von uns durchgefiihrten Prifung eine Beurteilung Uber den Jahresabschluss unter Einbe-
ziehung der Buchfiihrung, den Lagebericht sowie liber den Priifungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere JahresabschluBpriifung nach § 317 HGB und 34 KHG NRW unter Beachtung
der vom Institut der Wirtschaftsprufer (IDW) festgestellten Grundsatze ordnungsmaBiger Ab-
schlussprifung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und durchzufiihren, dass
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Unrichtigkeiten und VerstoBe, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter
Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfihrung und des durch den Lagebericht ver-
mittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichen-
de Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob
die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prifungsgegenstandes nach § 34 KHG NRW
ergeben, erflllt wurden. Bei der Festlegung der Prifungshandlungen werden die Kenntnisse
Uber die Geschaftstatigkeit und Giber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Krankenhau-
ses sowie die Erwartungen tUber mogliche Fehler beriicksichtigt. Im Rahmen der Prifung werden
die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems sowie Nachweise fur die Angaben in Buchfiihrung,
Jahresabschluss und Lagebericht vorwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Pri-
fung umfaBt die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen
Einschatzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Wiirdigung der Gesamtdarstellung des
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Priifung eine
hinreichend sichere Grundlage fur unsere Beurteilung bildet.

Unsere Priifung hat zu keinen Einwendungen gefihrt.

Nach unserer Uberzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundséatze
ordnungsmaBiger Buchfuhrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt insgesamt eine
zutreffende Vorstellung von der Lage des Krankenhauses und stellt die Risiken der kiinftigen
Entwicklung zutreffend dar.

Die Prifung der OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhaltnisse
und der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Férdermittel
nach § 25 KHG NRW sowie der zweckentsprechenden Verwendung der Uber die Investitionsver-
trage nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Investitionsmittel hat keine Einwendungen ergeben.

Zusatz: Die Eigenkapitalausstattung ist zu gering.
Diisseldorf, den 27. August 2001

Der Leiter des Gemeindeprifungsamtes
bei der Bezirksregierung Disseldorf
-31.7.3-726 -

Im Auftrag
gez. Schonershofen

Westfalische Klinik fiir Psychiatrie,
Psychotherapie und Neurologie Lengerich

Bestatigungsvermerk

Die mit der Prifung des Jahresabschlusses der Westfalischen Klinik fur Psychiatrie, Psychothe-
rapie und Neurologie Lengerich, Lengerich zum 31.12.1999 beauftragte Wirtschaftspriifungsge-
sellschaft Greiffenhagen GmbH (Bielefeld) hat nach dem Ergebnis der Prifung den folgenden
eingeschrankten Bestatigungsvermerk erteilt:
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Wir haben den Jahresabschluss des Krankenhauses Westfalische Klinik flr Psychiatrie, Psycho-
therapie und Neurologie, Lengerich, nach KHG unter Einbeziehung der Buchfiihrung und den La-
gebericht des Krankenhauses fir das Geschaftsjahr vom 01.01 bis 31.12.1999 gepruft. Durch § 34
KHG NRW wurde der Priifungsgegenstand festgelegt. Die Prifung umfasst daher insbesondere
die OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhaltnisse, die zweckent-
sprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Férdermittel nach § 25 KHG NRW
und die zweckentsprechende Verwendung der Uber die Investitionsvertrage nach § 32 KHG
NRW erwirtschafteten Investitionsmittel des Krankenhauses durch die gesetzlichen Vertreter.
Die Buchfihrung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBYV liegen in der Verantwortung der
gesetzlichen Vertreter der Krankenhaustragergesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der
Grundlage der von uns durchgefiihrten Priifung eine Beurteilung iber den Jahresabschluss un-
ter Einbeziehung der Buchfiihrung, den Lagebericht sowie Uber den Prifungsgegenstand gemafi
§ 34 KHG NRW abzugeben.

Wir haben unsere JahresabschluBpriifung nach § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten Grundsatze ordnungsmaBiger Abschlusspriifung vor-
genommen. Danach ist die Priifung so zu planen und durchzufihren, dass Unrichtigkeiten und
VerstoBe, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der
Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfihrung und des durch den Lagebericht vermittelten Bildes
der Vermodgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichende Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Anforderun-
gen, die sich aus der Festlegung des Prifungsgegenstandes nach § 34 KHG NRW ergeben, er-
flllt wurden. Bei der Festlegung der Priifungshandlungen werden die Kenntnisse lber die Ge-
schaftstatigkeit und Uber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie
die Erwartungen tUber mdgliche Fehler beriicksichtigt. Im Rahmen der Prifung werden die Wirk-
samkeit des internen Kontrollsystems sowie Nachweise fur die Angaben in Buchfiihrung, Jahres-
abschluss und Lagebericht vorwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prifung um-
faBt die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschat-
zungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prifung eine hinreichend
sichere Grundlage flr unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prifung hat mit Ausnahme der folgenden Einschrankung zu keinen Einwendungen ge-
fuhrt:

Im Buchungskreis 01 des Krankenhauses konnten die Forderungen aus Lieferungen und Leistun-
gen sowie die Erldse aus Krankenhausleistungen aufgrund eines zweimaligen unterjahrigen
Wechsels des EDV-Abrechnungsprogramms nicht vollstandig abgestimmt werden. Die mdgliche
Abweichungsdifferenz zu den gebuchten Betragen wird von der Westfalischen Klinik Lengerich
mit weniger als TDM 100 geschatzt, wobei die statistisch ausgewiesenen Mehrleistungen nicht
verbucht wurden. Wir halten die vorgenannte Schatzung fur plausibel.

Mit dieser Einschrankung vermittelt nach unserer Uberzeugung der Jahresabschluss unter Be-
achtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen ent-
sprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht
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gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Krankenhauses und stellt die Risi-
ken der klinftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prufung der OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhaltnisse,
der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Fordermittel nach
§ 25 KHG NRW sowie der zweckentsprechenden Verwendung der tber die Investitionsvertrage
nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Investitionsmittel hat keine Einwendungen ergeben.

Zusatz: Das Eigenkapital ist unzureichend. Rationalisierungsreserven sind verstarkt zu nutzen.
Dusseldorf, 17. August 2001

Der Leiter des Gemeindepriufungsamtes
bei der Bezirksregierung Disseldorf
-31.7.3-715 -

Im Auftrag
gez. Schonershofen

Westfalische Klinik fur Psychiatrie
und Psychotherapie Lippstadt

Bestatigungsvermerk

Die mit der Prifung des Jahresabschlusses der Westfalischen Klinik fiir Psychiatrie und Psycho-
therapie Lippstadt zum 31.12.1999 beauftragte Wirtschaftspriufungsgesellschaft Evangelische
Treuhandstelle in Minster GmbH (Minster) hat nach dem Ergebnis der Priifung den folgenden
Bestatigungsvermerk erteilt:

Wir haben den Jahresabschluss des Westfalischen Klinik flir Psychiatrie und Psychotherapie
Lippstadt, Lippstadt nach dem KHG und der GemKHBVO unter Einbeziehung der Buchfiihrung
und den entsprechend § 21 GemKHBVO sowie § 25 EigVO erstellten Lagebericht fir das Ge-
schaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 1999 gepruft.

Durch § 34 KHG NRW und § 23 GemKHBVO wurde der Priifungsgegenstand festgelegt. Die Pri-
fung umfasst daher insbesondere die OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaft-
lichen Verhaltnisse und die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der
Fordermittel nach § 25 KHG NRW und die zweckentsprechende Verwendung der Uber die Inves-
titionsvertrage nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Investitionsmittel der Klinik durch die ge-
setzlichen Vertreter. Die Buchflihrung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV liegen in
der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Klinik. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundla-
ge der von uns durchgefiihrten Priifung eine Beurteilung Uiber den Jahresabschluss unter Einbe-
ziehung der Buchflihrung, den Lagebericht sowie Uber den erweiterten Prifungsgegenstand ab-
zugeben.

Wir haben unsere JahresabschluBpriifung nach § 317 HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung
der vom Institut der Wirtschaftsprufer (IDW) festgestellten Grundsatze ordnungsmaBiger Ab-
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schlussprifung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und durchzufiihren, dass
Unrichtigkeiten und Verst6Be, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter
Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfihrung und des durch den Lagebericht ver-
mittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichen-
de Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob
die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prifungsgegenstandes nach § 34 KHG
NRW ergeben, erfiillt wurden. Bei der Festlegung der Priifungshandlungen werden die Kenntnis-
se Uber die Geschaftstatigkeit und lber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik so-
wie die Erwartungen uber mdgliche Fehler berticksichtigt. Im Rahmen der Prifung werden die
Wirksamkeit des internen Kontrollsystems sowie Nachweise flr die Angaben in Buchfiihrung,
Jahresabschluss und Lagebericht Uberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Pri-
fung umfaBt die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen
Einschatzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prufung eine
hinreichend sichere Grundlage flir unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prifung hat zu keinen Einwendungen geflhrt.

Nach unserer Uberzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze
ordnungsmaBiger Buchfiuhrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffen-
de Vorstellung von der Lage der Klinik und stellt die Risiken der zukiinftigen Entwicklung zutref-
fend dar.

Die Prufung der OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhaltnisse
und der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Férdermittel
nach § 25 KHG NRW hat keine Einwendungen ergeben.

Dusseldorf, 23. August 2001

Der Leiter des Gemeindepriifungsamtes
bei der Bezirksregierung Disseldorf
-31.7.3-705 -

Im Auftrag
gez. Schoénershofen

Westfalische Klinik
fiir Psychiatrie und Psychotherapie Marsberg

Bestitigungsvermerk

Die mit der Prifung des Jahresabschlusses der Westfalischen Klinik flir Psychiatrie und Psycho-
therapie Marsberg zum 31.12.1999 beauftragte Wirtschaftspriifungsgesellschaft Evangelische
Treuhandstelle in Minster GmbH (Mdnster) hat nach dem Ergebnis der Priifung den folgenden
Bestatigungsvermerk erteilt:
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Wir haben den Jahresabschluss der Westfalischen Klinik fir Psychiatrie und Psychotherapie
Marsberg, Marsberg nach dem KHG und der GemKHBVO unter Einbeziehung der Buchflihrung
und den entsprechend § 21 GemKHBVO sowie § 25 EigVO erstellten Lagebericht fir das Ge-
schaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 1999 gepriift.

Durch § 34 KHG NRW und § 23 GemKHBVO wurde der Prifungsgegenstand festgelegt. Die Pri-
fung umfasst daher insbesondere die OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaft-
lichen Verhaltnisse und die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der
Fordermittel nach § 25 KHG NRW und die zweckentsprechende Verwendung der Uber die Inves-
titionsvertrage nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Investitionsmittel der Klinik durch die ge-
setzlichen Vertreter. Die Buchfiihrung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV liegen in
der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Krankenhauses. Unsere Aufgabe ist es, auf
der Grundlage der von uns durchgefiihrten Priifung eine Beurteilung Uber den Jahresabschluss
unter Einbeziehung der Buchfuhrung, den Lagebericht sowie Uber den erweiterten Prifungsge-
genstand abzugeben.

Wir haben unsere JahresabschluBprifung nach § 317 HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung
der vom Institut der Wirtschaftsprufer (IDW) festgestellten Grundsatze ordnungsmaBiger Ab-
schlussprifung vorgenommen. Danach haben wir die Priifung so geplant und durchgefiihrt, dass
Unrichtigkeiten und VerstdBe, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter
Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfihrung und des durch den Lagebericht ver-
mittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichen-
de Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob
die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prifungsgegenstandes nach § 34 KHG
NRW ergeben, erflillt wurden. Bei der Festlegung der Priifungshandlungen werden die Kenntnis-
se Uber die Geschaftstatigkeit und Uber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik so-
wie die Erwartungen tber mogliche Fehler berticksichtigt. Im Rahmen der Priifung werden die
Wirksamkeit des internen Kontrollsystems sowie Nachweise fir die Angaben in Buchfiihrung,
Jahresabschluss und Lagebericht liberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Pri-
fung umfaBt die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen
Einschatzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Priifung eine
hinreichend sichere Grundlage fir unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prifung hat zu keinen Einwendungen gefihrt.

Nach unserer Uberzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundséatze
ordnungsmaBiger Buchfuhrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermogens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffen-
de Vorstellung von der Lage der Klinik und stellt die Risiken der zukiinftigen Entwicklung zutref-
fend dar.

Die Priifung der OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhaltnisse
und der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Férdermittel
nach § 25 KHG NRW hat keine Einwendungen ergeben.
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Dusseldorf, 17. August 2001

Der Leiter des Gemeindepriifungsamtes
bei der Bezirksregierung Disseldorf
-31.7.3-716 -

Im Auftrag
gez. Schoénershofen

Westfalische Klinik
fiir Psychiatrie und Psychotherapie Miinster

Bestitigungsvermerk

Die mit der Prifung des Jahresabschlusses der Westfalischen Klinik fiir Psychiatrie und Psycho-
therapie Minster zum 31.12.1999 beauftragte Wirtschaftsprifungsgesellschaft Greiffenhagen
GmbH (Bielefeld) hat nach dem Ergebnis der Priifung den folgenden Bestatigungsvermerk erteilt:

Wir haben den Jahresabschluss des Krankenhauses Westfalische Klinik flir Pschiatrie und Psy-
chotherapie, Minster, nach KHG unter Einbeziehung der Buchfiihrung und den Lagebericht des
Krankenhauses fur das Geschaftsjahr vom 01.01 bis 31.12.1999 gepruft. Durch § 34 KHG NRW
wurde der Prifungsgegenstand festgelegt. Die Prifung umfasst daher insbesondere die Ord-
nungsmagigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhaltnisse, die zweckentspre-
chende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Férdermittel nach § 25 KHG NRW und
die zweckentsprechende Verwendung der Uber die Investitionsvertrage nach § 32 KHG NRW er-
wirtschafteten Investitionsmittel des Krankenhauses durch die gesetzlichen Vertreter. Die Buch-
fihrung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV liegen in der Verantwortung der gesetz-
lichen Vertreter der Krankenhaustragergesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage
der von uns durchgefiihrten Prifung eine Beurteilung Gber den Jahresabschluss unter Einbezie-
hung der Buchfiihrung, den Lagebericht sowie Uber den Priifungsgegenstand gemaB § 34 KHG
NRW abzugeben.

Wir haben unsere JahresabschluBpriifung nach § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten Grundsatze ordnungsmaBiger Abschlussprifung vor-
genommen. Danach ist die Priifung so zu planen und durchzufiihren, dass Unrichtigkeiten und
VerstoBe, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der
Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfihrung und des durch den Lagebericht vermittelten Bildes
der Vermodgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichende Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Anforderun-
gen, die sich aus der Festlegung des Priifungsgegenstandes nach § 34 KHG NRW ergeben, er-
flllt wurden. Bei der Festlegung der Priifungshandlungen werden die Kenntnisse lber die Ge-
schaftstatigkeit und Uber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie
die Erwartungen Uber mdgliche Fehler bericksichtigt. Im Rahmen der Prufung werden die Wirk-
samkeit des internen Kontrollsystems sowie Nachweise fur die Angaben in Buchfiihrung, Jahres-
abschluss und Lagebericht vorwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prifung um-
faBt die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschat-
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zungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Wurdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Priifung eine hinreichend
sichere Grundlage flr unsere Beurteilung bildet.

Unsere Priifung hat zu keinen Einwendungen gefihrt.

Nach unserer Uberzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundséatze
ordnungsmaBiger Buchfuhrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt insgesamt eine
zutreffende Vorstellung von der Lage des Krankenhauses und stellt die Risiken der kiinftigen
Entwicklung zutreffend dar.

Die Priifung der OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhaltnisse,
der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Férdermittel nach
§ 25 KHG NRW sowie der zweckentsprechenden Verwendung der lber die Investitionsvertrage
nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Investitionsmittel hat keine Einwendungen ergeben.

Dusseldorf, 17. August 2001

Der Leiter des Gemeindepriifungsamtes
bei der Bezirksregierung Dusseldorf
-31.7.3-718 -

Im Auftrag
gez. Schoénershofen

Westfalisches Zentrum
fur Psychiatrie und Psychotherapie Paderborn

Bestitigungsvermerk

Die mit der Prufung des Jahresabschlusses des Westfalischen Zentrums fur Psychiatrie und
Psychotherapie Paderborn zum 31.12.1999 beauftragte Wirtschaftsprifungsgesellschaft Dr. Mer-
schmeier & Partner GmbH (Miinster) hat nach dem Ergebnis der Priifung den folgenden uneinge-
schrankten Bestatigungsvermerk erteilt:

Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfiihrung und den Lagebericht der
Gesellschaft fiir das Geschaftsjahr vom 01.01 bis 31.12.1999 gepriift. Durch § 34 KHG NRW wur-
de der Prifungsgegenstand erweitert. Die Prifung erstreckt sich daher auch insbesondere auf
die OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhaltnisse und die zweck-
entsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Fordermittel nach § 25 KHG NRW
und auf die zweckentsprechende Verwendung der Uber die Investitionsvertrage nach § 32 KHG
NRW erwirtschafteten Investitionsmittel des Krankenhauses durch die gesetzlichen Vertreter.
Die Buchfiihrung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht hach den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV liegen in der Verantwortung der
gesetzlichen Vertreter des Krankenhauses. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von
uns durchgefihrten Prifung eine Beurteilung Uber den Jahresabschluss unter Einbeziehung der
Buchflihrung, den Lagebericht sowie liber den Priifungsgegenstand abzugeben.
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Wir haben unsere JahresabschluBprifung nach § 317 HGB und 34 KHG NRW unter Beachtung
der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten Grundsatze ordnungsmaBiger Ab-
schlussprifung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und durchzufiihren, dass
Unrichtigkeiten und Verst6Be, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter
Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfihrung und des durch den Lagebericht ver-
mittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichen-
de Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob
die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prifungsgegenstandes nach § 34 KHG
NRW ergeben, erfillt wurden. Bei der Festlegung der Priifungshandlungen werden die Kenntnis-
se Uber die Geschaftstatigkeit und tber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Kranken-
hauses sowie die Erwartungen Uber mdgliche Fehler berlicksichtigt. Im Rahmen der Prifung
werden die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems sowie Nachweise flr die Angaben in
Buchflihrung, Jahresabschluss und Lagebericht vorwiegend auf der Basis von Stichproben be-
urteilt. Die Prifung umfaBt die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der
wesentlichen Einschatzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Wirdigung der Gesamtdar-
stellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere
Prifung eine hinreichend sichere Grundlage flr unsere Beurteilung bildet.

Unsere Priifung hat zu keinen Einwendungen geflihrt.

Nach unserer Uberzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze
ordnungsmaBiger Buchfihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt insgesamt eine
zutreffende Vorstellung von der Lage des Krankenhauses und stellt die Risiken der kiinftigen
Entwicklung zutreffend dar.

Die Prifung der OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhaltnisse
und der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Férdermittel
nach § 25 KHG NRW sowie der zweckentsprechenden Verwendung der Uber die Investitionsver-
trage nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Investitionsmittel hat keine Einwendungen ergeben.

Diisseldorf, 27. August 2001
Der Leiter des Gemeindepriifungsamtes
bei der Bezirksregierung Dusseldorf
-31.7.3-719 -
Im Auftrag

gez. Schoénershofen

Westfalische Klinik
fur Psychiatrie und Psychotherapie Warstein

Bestatigungsvermerk
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Die mit der Prifung des Jahresabschlusses der Westfalischen Klinik fur Psychiatrie und Psycho-
therapie Warstein zum 31.12.1999 beauftragte Wirtschaftsprifungsgesellschaft Greiffenhagen
GmbH (Bielefeld) hat nach dem Ergebnis der Prifung den folgenden Bestatigungsvermerk erteilt:

Wir haben den Jahresabschluss des Krankenhauses Westfalische Klinik fiir Psychiatrie und Psy-
chotherapie Warstein, nach KHG unter Einbeziehung der Buchfiihrung und den Lagebericht des
Krankenhauses fur das Geschaftsjahr vom 01.01 bis 31.12.1999 gepruft. Durch § 34 KHG NRW
wurde der Priifungsgegenstand festgelegt. Die Prifung umfasst daher insbesondere die Ord-
nungsmaBigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhaltnisse, die zweckentspre-
chende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Férdermittel nach § 25 KHG NRW und
die zweckentsprechende Verwendung der Uber die Investitionsvertrage nach § 32 KHG NRW er-
wirtschafteten Investitionsmittel des Krankenhauses durch die gesetzlichen Vertreter. Die Buch-
fiihrung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV liegen in der Verantwortung der gesetz-
lichen Vertreter der Krankenhaustréagergesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage
der von uns durchgefiihrten Prifung eine Beurteilung Giber den Jahresabschluss unter Einbezie-
hung der Buchfiihrung, den Lagebericht sowie Uber den Prifungsgegenstand gemaB § 34 KHG
NRW abzugeben.

Wir haben unsere JahesabschluBprifung nach § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten Grundsatze ordnungsmaBiger Abschlusspriifung vor-
genommen. Danach ist die Priifung so zu planen und durchzufiihren, dass Unrichtigkeiten und
VerstoBe, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der
Grundsatze ordnungsmaBiger Buchflihrung und des durch den Lagebericht vermittelten Bildes
der Vermodgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichende Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Anforderun-
gen, die sich aus der Festlegung des Prifungsgegenstandes nach § 34 KHG NRW ergeben, er-
fallt wurden.

Bei der Festlegung der Prifungshandlungen werden die Kenntnisse Uber die Geschaftstatigkeit
und Uber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie die Erwartungen
Uber mogliche Fehler bericksichtigt. Im Rahmen der Priifung werden die Wirksamkeit des inter-
nen Kontrollsystems sowie Nachweise fur die Angaben in Buchfiihrung, Jahresabschluss und
Lagebericht vorwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Priifung umfaBt die Beurtei-
lung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschatzungen der ge-
setzlichen Vertreter sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Priifung eine hinreichend sichere
Grundlage fir unsere Beurteilung bildet.

Unsere Priifung hat zu keinen Einwendungen gefihrt.

Nach unsere Uberzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsétze ord-
nungsmaBiger Buchflihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Ver-
maogens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zu-
treffende Vorstellung von der Lage des Krankenhauses und stellt die Risiken der kiinftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.
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Die Prifung der OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhaltnisse,
der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Férdermittel nach
§ 25 KHG NRW sowie der zweckentsprechenden Verwendung der Uber die Investitionsvertrage
nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Investitionsmittel hat keine Einwendungen ergeben.

Duisseldorf, 16. August 2001

Der Leiter des Gemeindeprifungsamtes
bei der Bezirksregierung Disseldorf
-31.7.3-723 -

Im Auftrag
gez. Schonershofen

Westfalische Klinik fiir Kinder- und Jugendpsychiatrie
und Psychotherapie in der Haard

Bestatigungsvermerk

Die mit der Prifung des Jahresabschlusses der Westfalischen Klinik fur Kinder- und Jugend-
psychiatrie und Psychotherapie in der Haard, Marl-Sinsen, zum 31.12.1999 beauftragte Wirt-
schaftsprifungsgesellschaft Wibera AG (Dulsseldorf) hat nach dem Ergebnis der Priifung den
folgenden uneingeschrankten Bestatigungsvermerk erteilt:

Wir haben den Jahresabschluss der Westfalischen Klinik fur Kinder- und Jugendpsychiatrie und
Psychotherapie in der Haard, Marl-Sinsen, nach KHG unter Einbeziehung der Buchfiihrung und
den Lagebericht des Krankenhauses fur das Geschaftsjahr 1999 geprlift. Durch § 34 KHG NRW
wurde der Prifungsgegenstand festgelegt. Die Prifung umfasst daher insbesondere die Ord-
nungsmagigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhaltnisse und die zweckentspre-
chende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Férdermittel nach § 25 KHG NRW. Die
Buchflhrung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht hach den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBYV liegen in der Verantwortung der
gesetzlichen Vertreter des Krankenhauses. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von
uns durchgefiihrten Priifung eine Beurteilung Uber den Jahresabschluss unter Einbeziehung der
Buchflihrung und den Lagebericht sowie Uber den Priifungsgegenstand gemaB § 34 KHG NRW
abzugeben.

Wir haben unsere JahresabschluBpriifung nach § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten Grundsatze ordnungsmaBiger Abschlusspriifung vor-
genommen. Danach ist die Priifung so zu planen und durchzufihren, dass Unrichtigkeiten und
VerstoBe, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der
Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfihrung und des durch den Lagebericht vermittelten Bildes
der Vermodgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichende Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Anforderun-
gen, die sich aus der Festlegung des Prifungsgegenstandes nach § 34 KHG NRW ergeben, er-
flllt wurden. Bei der Festlegung der Priifungshandlungen werden die Kenntnisse lber die Ge-
schaftstatigkeit und Uber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie
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die Erwartungen tUber mdgliche Fehler beriicksichtigt. Im Rahmen der Prifung werden die Wirk-
samkeit des internen Kontrollsystems sowie Nachweise fur die Angaben in Buchfiihrung, Jahres-
abschluss und Lagebericht vorwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prifung um-
faBt die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschat-
zungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prifung eine hinreichend
sichere Grundlage flr unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prifung hat zu keinen Einwendungen gefuhrt.

Nach unsere Uberzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze ord-
nungsmagiger Buchflihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Ver-
mogens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zu-
treffende Vorstellung von der Lage des Krankenhauses.

Die Priifung der OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhaltnisse
und der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Férdermittel
nach § 25 KHG NRW hat keine Einwendungen ergeben.

Dusseldorf, 23. August 2001

Der Leiter des Gemeindeprifungsamtes
bei der Bezirksregierung Disseldorf
-31.7.3-712 -

Im Auftrag
gez. Schonershofen

Westfalische Klinik fiir Kinder- und Jugendpsychiatrie
und Psychotherapie - St.-Johannes-Stift-Marsberg -

Bestatigungsvermerk

Die mit der Prifung des Jahresabschlusses der Westfalischen Klinik fur Kinder- und Jugend-
psychiatrie und Psychotherapie - St.-Johannes-Stift Marsberg - zum 31.12.1999 beauftragte
Wirtschaftspriifungsgesellschaft Wibera AG (Dlisseldorf) hat nach dem Ergebnis der Priifung
den folgenden uneingeschrankten Bestatigungsvermerk erteilt:

Wir haben den Jahresabschluss der Westfalischen Klinik fur Kinder- und Jugendpsychiatrie und
Psychotherapie - St.-Johannes-Stift Marsberg - , nach KHG unter Einbeziehung der Buchfiih-
rung und den Lagebericht des Krankenhauses fir das Geschaftsjahr 1999 gepruft. Durch § 34
KHG NRW wurde der Prifungsgegenstand festgelegt. Die Prifung umfasst daher insbesondere
die OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhaltnisse und die zweck-
entsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Foérdermittel nach § 25 KHG
NRW. Die Buchfiihrung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV liegen in der Verant-
wortung der gesetzlichen Vertreter des Krankenhauses. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundla-
ge der von uns durchgefiihrten Priifung eine Beurteilung Uber den Jahresabschluss unter Einbe-
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ziehung der Buchflhrung und den Lagebericht sowie Uber den Prifungsgegenstand gemaR § 34
KHG NRW abzugeben.

Wir haben unsere JahresabschluBprifung nach § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten Grundsatze ordnungsmaBiger Abschlussprifung vor-
genommen. Danach ist die Priifung so zu planen und durchzufiihren, dass Unrichtigkeiten und
VerstoBe, die sich auf die Darstellung des durch den Jahesabschluss unter Beachtung der
Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfihrung und des durch den Lagebericht vermittelten Bildes
der Vermogens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichende Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Anforderun-
gen, die sich aus der Festlegung des Priifungsgegenstandes nach § 34 KHG NRW ergeben, er-
fullt wurden.

Bei der Festlegung der Prifungshandlungen werden die Kenntnisse Uber die Geschaftstatigkeit
und Uber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie die Erwartungen
Uber mdgliche Fehler beriicksichtigt. Im Rahmen der Prifung werden die Wirksamkeit des inter-
nen Kontrollsystems sowie Nachweise flr die Angaben in Buchfiihrung, Jahresabschluss und
Lagebericht Uberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prifung umfaBt die Beur-
teilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschatzungen der ge-
setzlichen Vertreter sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Priifung eine hinreichend sichere
Grundlage fiir unsere Beurteilung bildet.

Unsere Priifung hat zu keinen Einwendungen geflihrt.

Nach unserer Uberzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze
ordnungsmaBiger Buchfihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt insgesamt eine
zutreffende Vorstellung von der Lage des Krankenhauses.

Die Priifung der OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhaltnisse
und der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Férdermittel
nach § 25 KHG NRW hat keine Einwendungen ergeben.

Disseldorf, 23. August 2001

Der Leiter des Gemeindeprifungsamtes
bei der Bezirksregierung Disseldorf
-31.7.3-717 -

Im Auftrag
gez. Schonershofen

Westfalisches Institut fiir Kinder-
und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und
Heilpadagogik Hamm

Bestitigungsvermerk
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Die mit der Prifung des Jahresabschlusses des Westfalischen Instituts fur Kinder- und Jugend-
psychiatrie, Psychotherapie und Heilpadagogik Hamm zum 31.12.1999 beauftragte Wirtschafts-
prifungsgesellschaft Wibera AG (Dusseldorf) hat nach dem Ergebnis der Priifung den folgenden
uneingeschrankten Bestatigungsvermerk erteilt:

Wir haben den Jahresabschluss des Westfalischen Instituts fiir Kinder- und Jugendpsychiatrie
und Psychotherapie und Heilpadagogik, Hamm, nach KHG unter Einbeziehung der Buchflihrung
und den Lagebericht des Krankenhauses fiir das Geschaftsjahr 1999 geprift. Durch § 34 KHG
NRW wurde der Prufungsgegenstand festgelegt. Die Prufung umfasst daher insbesondere die
OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhaltnisse und die zweckent-
sprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Fordermittel nach § 25 KHG NRW.
Die Buchfiihrung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV liegen in der Verantwortung der
gesetzlichen Vertreter des Instituts. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns
durchgefuhrten Prifung eine Beurteilung Uber den Jahresabschluss unter Einbeziehung der
Buchfiihrung und den Lagebericht sowie Uber den Priifungsgegenstand gemaBl § 34 KHG NRW
abzugeben.

Wir haben unsere JahresabschluBprifung nach § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten Grundsatze ordnungsmaBiger Abschlussprifung vor-
genommen. Danach ist die Prifung so zu planen und durchzufihren, dass Unrichtigkeiten und
VerstoBe, die sich auf die Darstellung des durch den Jahesabschluss unter Beachtung der
Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfihrung und des durch den Lagebericht vermittelten Bildes
der Vermogens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichende Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Anforderun-
gen, die sich aus der Festlegung des Priifungsgegenstandes nach § 34 KHG NRW ergeben, er-
fullt wurden. Bei der Festlegung der Prifungshandlungen werden die Kenntnisse Uber die Ge-
schaftstatigkeit und lUber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie
die Erwartungen tUber mogliche Fehler beriicksichtigt. Im Rahmen der Priifung werden die Wirk-
samkeit des internen Kontrollsystems sowie Nachweise fur die Angaben in Buchfiihrung, Jahres-
abschluss und Lagebericht Uberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Priifung
umfafBt die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Ein-
schatzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Priifung eine hinrei-
chend sichere Grundlage fur unsere Beurteilung bildet.

Unsere Priifung hat zu keinen Einwendungen geflihrt.

Nach unserer Uberzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze
ordnungsmaBiger Buchfihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des Instituts. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutref-
fende Vorstellung von der Lage des Instituts.

Die Priifung der OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhaltnisse
und der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Férdermittel
nach § 25 KHG NRW hat keine Einwendungen ergeben.
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Dusseldorf, 23. August 2001

Der Leiter des Gemeindepriifungsamtes
bei der Bezirksregierung Disseldorf
-31.7.3-713 -

Im Auftrag
gez. Schoénershofen

Westfalische Klinik Schlo3 Haldem
Bestatigungsvermerk

Die mit der Prifung des Jahresabschlusses der Westfalischen Klinik Schloss Haldem - MaBre-
gelvollzugseinrichtung zur Behandlung und Rehabilitation Suchtkranker - Stewede zum
31.12.1999 beauftragte Wirtschaftsprifungsgesellschaft Evangelische Treuhandstelle in Miinster
GmbH (Minster) hat nach dem Ergebnis der Priifung den folgenden Bestatigungsvermerk erteilt:

Wir haben den Jahresabschluss der Westfalischen Klinik Schloss Haldem - MaBregelvollzugs-
einrichtung zur behandlung und Rehabilitation Suchtkranker-, Stemwede, hach GemKHBVO un-
ter Einbeziehung der Buchfiihrung und den gemaB § 21 GemKHBVO sowie § 25 EigVO erstellten
Lagebericht fur das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. dezember 1999 gepruft.

Durch § 23 GemKHBVO wurde der Priifungsgegenstand festgelegt. Die Prifung umfasst daher
insbesondere die OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhaltnisse
und die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Mittel des MaBre-
gelvollzugs analog § 25 KHG NRW durch die gesetzlichen Vertreter der Klinik. Die Buchfuhrung
und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften
und den Vorschriften der KHBV liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Klinik.
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgefiihrten Prifung eine Beurteilung
Uber den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfiihrung, den Lagebericht sowie tUber
den Prifungsgegenstand gemaB § 23 GemKHBVO abzugeben.

Wir haben unsere JahresabschluBprifung nach § 23 GemKHBVO unter Beachtung der vom Insti-
tut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten Grundsatze ordnungsmaBiger Abschlusspriifung
vorgenommen. Danach haben wir die Priifung so geplant und durchgefiihrt, dass Unrichtigkeiten
und VerstdBe, die sich auf die Darstellung des durch den Jahesabschluss unter Beachtung der
Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfihrung und des durch den Lagebericht vermittelten Bildes
der Vermogens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichende Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Anforderun-
gen, die sich aus der Festlegung des Priifungsgegenstandes nach § 23 GemKHBVO ergeben, er-
fullt wurden. Bei der Festlegung der Prifungshandlungen wurden die Kenntnisse uUber die Ge-
schaftstatigkeit und Uber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie
die Erwartungen tUber mogliche Fehler beriicksichtigt. Im Rahmen der Priifung wurden die Wirk-
samkeit des internen Kontrollsystems sowie Nachweise fur die Angaben in Buchfuhrung, Jahres-
abschluss und Lagebericht iberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Priifung
umfasste die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Ein-
schatzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jah-
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resabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prifung eine hinrei-
chend sichere Grundlage flr unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prifung hat zu keinen Einwendungen gefuhrt.

Nach unserer Uberzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundséitze
ordnungsmaBiger Buchfuhrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffen-
de Vorstellung von der Lage der Klinik und stellt die Risiken der kiinftigen Entwicklung zutreffend
dar.

Die Prifung der OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhaltnisse
und der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der 6ffentlichen
pauschalen Fordermittel hat keine Einwendungen ergeben.

Diisseldorf, 27. August 2001

Der Leiter des Gemeindepriifungsamtes
bei der Bezirksregierung Dusseldorf
-31.7.3-71-

Im Auftrag
gez. Schoénershofen

Westfalisches Zentrum
flir Forensische Psychiatrie Lippstadt

Bestatigungsvermerk

Die mit der Prufung des Jahresabschlusses des Westfalischen Zentrums fur Forensische Psych-
iatrie Lippstadt zum 31.12.1999 beauftragte Wirtschaftspriifungsgesellschaft Evangelische Treu-

handstelle in Mlnster GmbH (Mtinster) hat nach dem Ergebnis der Priifung den folgenden Besta-
tigungsvermerk erteilt:

Wir haben den Jahresabschluss des Westfalischen Zentrums fiir forensische Psychiatrie Lipp-
stadt, nach der GemKHBVO unter Einbeziehung der Buchfihrung und den gemaB § 21
GemKHBVO sowie § 25 EigVO erstellten Lagebericht fir das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31.
Dezember 1999 gepriift.

Durch § 23 GemKHBVO wurde der Prifungsgegenstand festgelegt. Die Prufung umfasst daher
insbesondere die OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhaltnisse
und die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Mittel des MaBre-
gelvollzugs analog § 25 KHG NRW durch die gesetzlichen Vertreter der Klinik. Die Buchfuihrung
und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften
und den Vorschriften der KHBV liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Klinik.
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgefiihrten Priifung eine Beurteilung
Uber den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfiihrung, den Lagebericht sowie Uber
den Prifungsgegenstand gemaB § 23 GemKHBVO abzugeben.
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Wir haben unsere JahresabschluBprifung nach § 23 GemKHBVO unter Beachtung der vom Insti-
tut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten Grundsatze ordnungsmaBiger Abschlusspriifung
vorgenommen. Danach istdie Prifung so zu planen und durchzufihren, dass Unrichtigkeiten und
VerstoBe, die sich auf die Darstellung des durch den Jahesabschluss unter Beachtung der
Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfihrung und des durch den Lagebericht vermittelten Bildes
der Vermogens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichende Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Anforderun-
gen, die sich aus der Festlegung des Priifungsgegenstandes nach § 23 GemKHBVO ergeben, er-
fullt wurden. Bei der Festlegung der Prifungshandlungen werden die Kenntnisse Uber die Ge-
schaftstatigkeit und lUber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie
die Erwartungen tUber mogliche Fehler beriicksichtigt. Im Rahmen der Priifung werden die Wirk-
samkeit des internen Kontrollsystems sowie Nachweise fur die Angaben in Buchfiihrung, Jahres-
abschluss und Lagebericht Uberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Priifung
umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Ein-
schatzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Priifung eine hinrei-
chend sichere Grundlage fur unsere Beurteilung bildet.

Unsere Priifung hat zu keinen Einwendungen geflihrt.

Nach unserer Uberzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze
ordnungsmaBiger Buchfihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des Zentrums. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutref-
fende Vorstellung von der Lage des Zentrums und stellt die Risiken der kiinftigen Entwicklung
zutreffend dar.

Die Prufung der OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhaltnisse
und der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der 6ffentlichen
pauschalen Fordermittel hat keine Einwendungen ergeben.

Zusatz: Das langfristig gebundene Vermdgen ist nicht ausreichend durch langfristig gebundene
Mittel finanziert.

Disseldorf, 27. August 2001

Der Leiter des Gemeindeprifungsamtes
bei der Bezirksregierung Disseldorf
-31.7.3-725
Im Auftrag
gez. Schonershofen

Westfalisches Therapiezentrum
Marsberg "Bilstein"

Bestatigungsvermerk
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Die mit der Prifung des Jahresabschlusses des Westfalischen Therapiezentrums Marsberg "Bil-
stein" zum 31.12.1999 beauftragte Wirtschaftspriifungsgesellschaft Evangelische Treuhandstelle
in Miinster GmbH (MUnster) hat nach dem Ergebnis der Priifung den folgenden Bestatigungsver-
merk erteilt:

Wir haben den Jahresabschluss des Westfalischen Therapiezentrums Marsberg "Bilstein", -
MaBregelvollzugseinrichtung zur Behandlung und Rehabilitation Suchtkranker-, Marsberg, nach
GemKHBVO unter Einbeziehung der Buchflihrung und den entsprechend § 21 GemKHBVO er-
stellten Lagebericht flr das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 1999 geprift.

Durch § 34 KHG NRW und § 23 GemKHBVO wurde der Prifungsgegenstand festgelegt. Die Pri-
fung umfasste daher insbesondere die OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, die wirt-
schaftlichen Verhaltnisse und die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwen-
dung der Fordermittel analog § 25 KHG NRW durch die gesetzlichen Vertreter des Therapiezen-
trums. Die Buchflihrung und die Aufstellung des Jahresabschlusses und Lageberichts nach den
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV liegen in der Verant-
wortung der gesetzlichen Vertreter des Therapiezentrums. Unsere Aufgabe ist es, auf der
Grundlage der von uns durchgefiihrten Prifung eine Beurteilung Uiber den Jahresabschluss un-
ter Einbeziehung der Buchflihrung, den Lagebericht sowie Uber den Prifungsgegenstand geman
§ 23 GemKHBVO abzugeben.

Wir haben unsere JahresabschluBprifung nach § 317 HGB und § 23 GemKHBVO unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten Grundsatze ordnungsmaBiger
Abschlusspriifung vorgenommen. Danach haben wir die Prifung so geplant und durchgeflihrt,
dass Unrichtigkeiten und VerstdBe, die sich auf die Darstellung des durch den Jahesabschluss
unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchflihrung und des durch den Lagebericht
vermittelten Bildes der Vermodgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chende Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann,
ob die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Priifungsgegenstandes nach § 23
GemKHBVO ergeben, erfiillt wurden. Bei der Festlegung der Prifungshandlungen wurden die
Kenntnisse Uber die Geschaftstatigkeit und Uber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des
Therapiezentrums sowie die Erwartungen dber mdgliche Fehler berlicksichtigt. Im Rahmen der
Prafung wurden die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems sowie Nachweise fur die Angaben
in Buchflihrung, Jahresabschluss und Lagebericht liberwiegend auf der Basis von Stichproben
beurteilt. Die Prifung umfasste die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und
der wesentlichen Einschatzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Wirdigung der Gesamt-
darstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere
Prifung eine hinreichend sichere Grundlage flr unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prifung hat zu keinen Einwendungen geflihrt. Zu den wirtschaftlichen Verhaltnissen ist
zu bemerken, dass die Eigenkapitalausstattung unzureichend ist.

Nach unserer Uberzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze
ordnungsmaBiger Buchfihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des Therapiezentrums. Der Lagebericht gibt insgesamt ei-
ne zutreffende Vorstellung von der Lage der Klinik und stellt die Risiken der kiinftigen Entwick-
lung zutreffend dar.
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Die Prifung der OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhaltnisse
und der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der 6ffentlichen
Foérdermittel nach § 25 KHG NRW hat keine Einwendungen ergeben.

Diisseldorf, 23. August 2001

Der Leiter des Gemeindepriifungsamtes
bei der Bezirksregierung Dusseldorf
-31.7.3-724 -

Im Auftrag
gez. Schoénershofen

Westfalisches Pflege- und Férderzentrum
Lippstadt-Benninghausen

Bestatigungsvermerk

Die mit der Prufung des Jahresabschlusses des Westfalischen Pflege- und Foérderzentrums
Lippstadt-Benninghausen zum 31.12.1999 beauftragte Wirtschaftsprifungsgesellschaft Dr. Mer-
schmeier & Partner GmbH (Miinster) hat nach dem Ergebnis der Priifung den folgenden Bestati-
gungsvermerk erteilt:

Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfiihrung und den Lagebericht des
Krankenhauses fiir das Geschaftsjahr vom 01.01 bis 31.12.1999 geprift. Durch § 53 HGrG wurde
der Prifungsgegenstand erweitert. Die Priifung erstreckt sich daher auch insbesondere auf die
OrdnungsmaBigkeit der Geschaftsfiihrung. Die Buchfiihrung und die Aufstellung von Jahresab-
schluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vor-
schriften der PBV liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Pflege- und For-
dereinrichtung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgefiihrten Prifung
eine Beurteilung Uber den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfiihrung, den Lagebe-
richt sowie Uber den Priifungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere JahresabschluBprifung nach § 317 HGB und § 53 HGrG unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten Grundsatze ordnungsmaBiger Abschluss-
prifung vorgenommen. Danach ist die Priifung so zu planen und durchzufihren, dass Unrichtig-
keiten und VerstoBe, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beach-
tung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchflihrung und des durch den Lagebericht vermittelten
Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichende Sicher-
heit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Anfor-
derungen, die sich aus der Erweiterung des Priifungsgegenstandes nach § 53 HGrG ergeben, er-
fullt wurden. Bei der Festlegung der Prifungshandlungen werden die Kenntnisse uUber die Ge-
schaftstatigkeit und Uber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Pflege- und Férderein-
richtung sowie die Erwartungen Gber mogliche Fehler berilicksichtigt. Im Rahmen der Priifung
werden die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems sowie Nachweise fur die Angaben in
Buchflihrung, Jahresabschluss und Lagebericht vorwiegend auf der Basis von Stichproben be-
urteilt. Die Prifung umfaBt die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der
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wesentlichen Einschatzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Wirdigung der Gesamtdar-
stellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere
Prifung eine hinreichend sichere Grundlage flr unsere Beurteilung bildet.

Unsere Priifung hat zu keinen Einwendungen gefihrt.

Nach unserer Uberzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundséatze
ordnungsmaBiger Buchfuhrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermogens-, Finanz- und Ertragslage der Pflege- und Fordereinrichtung. Der Lagebericht gibt
insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Pflege- und Férdereinrichtung und
stellt die Risiken der kiinftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Priifung der OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhaltnisse
und der OrdnungsmaBigkeit der Geschaftsfiuhrung hat keine Einwendungen ergeben.

Diisseldorf, 27. August 2001

Der Leiter des Gemeindepriifungsamtes
bei der Bezirksregierung Dusseldorf
-31.7.3-727 -

Im Auftrag
gez. Schoénershofen

Westfalisches Pflege- und Forderzentrum Marsberg
Bestitigungsvermerk

Die mit der Prifung des Jahresabschlusses des Westfalischen Pflege- und Férderzentrums
Marsberg zum 31.12.1999 beauftragte Wirtschaftsprifungsgesellschaft Ev. Treuhandstelle in
Minster GmbH (Miinster) hat nach der Priifung den folgenden Bestatigungsvermerk erteilt:

Wir haben den Jahresabschluss des Westfalischen Pflege- und Férderzentrums Marsberg nach
der GemKHBVO unte Einbeziehung der Buchfiihrung und den entsprechend § 21 GemKHBVO so-
wie 25 EigVO erstellten Lagebericht fir das Geschaftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 1999
gepruft.

Durch § 23 GemKHBVO wurde der Priifungsgegenstand festgelegt.

Die Prifung umfasste daher insbesondere die OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, die
wirtschaftlichen Verhaltnisse und die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Ver-
wendung der Férdermittel durch die gesetzlichen Vertreter. Die Buchfiihrung und die Aufstellung
von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und
in Anlehnung an die Vorschriften der KHBV liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertre-
ter der Zentrums. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgefiihrten Priifung
eine Beurteilung Uber den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfiihrung, den Lagebe-
richt sowie Uber den Priifungsgegenstand abzugeben.
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Wir haben unsere JahresabschluBprifung nach § 317 HGB und § 23 GemKHBVO unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten Grundsatze ordnungsmaBiger
Abschlussprufung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und durchzufiihren, dass
Unrichtigkeiten und Verst6Be, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter
Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfihrung und des durch den Lagebericht ver-
mittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichen-
de Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob
die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prifungsgegenstandes nach § 23
GemKHBVO ergeben, erfillt wurden. Bei der Festlegung der Prifungshandlungen werden die
Kenntnisse Uber die Geschaftstatigkeit und Uber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des
Zentrums sowie die Erwartungen Uber mogliche Fehler bertcksichtigt. Im Rahmen der Prifung
werden die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems sowie Nachweise flr die Angaben in
Buchflihrung, Jahresabschluss und Lagebericht vorwiegend auf der Basis von Stichproben be-
urteilt. Die Prifung umfaBt die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der
wesentlichen Einschatzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Wirdigung der Gesamtdar-
stellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere
Prifung eine hinreichend sichere Grundlage flr unsere Beurteilung bildet.

Unsere Priifung hat zu keinen Einwendungen geflihrt.

Nach unserer Uberzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze
ordnungsmaBiger Buchfihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des Zentrums. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutref-
fende Vorstellung von der Lage des Zentrums und stellt die Risiken der kiinftigen Entwicklung
zutreffend dar.

Die Prufung der OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhaltnisse
sowie der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der 6ffentlichen
Fordermittel hat keine Einwendungen ergeben.

Dusseldorf, 27. August 2001

Der Leiter des Gemeindeprifungsamtes
bei der Bezirksregierung Disseldorf
- 31.7.3-714 -
Im Auftrag
gez. Schonershofen

Westfalisches Pflege- und Férderzentrum Warstein
Bestatigungsvermerk

Die mit der Prifung des Jahresabschlusses des Westfalischen Pflege- und Férderzentrums War-
stein zum 31.12.1999 beauftragte Wirtschaftsprifungsgesellschaft Greiffenhagen GmbH (Biele-
feld) hat nach der Prifung den folgenden Bestatigungsvermerk erteilt:
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Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfiihrung und den Lagebericht des
Westfalischen Pflege- und Férderzentrums Warstein, Einrichtung im Sondervermogen des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lippe, fur das Geschaftsjahr vom 01.01.1999 bis 31.12.1999 geprift.
Die Buchfiihrung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften und den erganzenden Regelungen in der Satzung liegen in der
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der
Grundlage der von uns durchgefiihrten Priifung eine Beurteilung liber den Jahresabschluss un-
ter Einbeziehung der Buchfiihrung und tber den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere JahresabschluBprifung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftspriifer (IDW) festgestellten Grundsatze ordnungsmaBiger Abschlusspriifung vorge-
nommen. Danach ist die Prifung so zu planen und durchzufihren, dass Unrichtigkeiten und Ver-
stoBe, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grund-
satze ordnungsmaBiger Buchfihrung und des durch den Lagebericht vermittelten Bildes der
Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichende Sicherheit erkannt
werden. Bei der Festlegung der Prifungshandlungen werden die Kenntnisse Uiber die Geschafts-
tatigkeit und Uber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwar-
tungen Uber mogliche Fehler berlicksichtigt. Im Rahmen der Prifung werden die Wirksamkeit
des internen Kontrollsystems sowie Nachweise flr die Angaben in Buchfiihrung, Jahresab-
schluss und Lagebericht vorwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prifung umfaBt
die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschatzun-
gen der gesetzlichen Vertreter sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prifung eine hinreichend siche-
re Grundlage fur unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prifung hat zu keinen Einwendungen geflhrt.

Nach unserer Uberzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsétze
ordnungsmaBiger Buchfihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschft. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zu-
treffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft und stellt die Risiken der kiinftigen Entwick-
lung zutreffend dar.

Dusseldorf, 16. August 2001

Der Leiter des Gemeindepriifungsamtes
bei der Bezirksregierung Dusseldorf
-31.7.3-720 -

Im Auftrag
gez. Schonershofen

Hans Peter Kitzig Institut Giitersloh

Bestatigungsvermerk
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Die mit der Prifung des Jahresabschlusses des Hans Peter Kitzig Instituts Gutersloh zum
31.12.1999 beauftragte Wirtschaftsprifungsgesellschaft Greiffenhagen GmbH (Bielefeld) hat
nach dem Ergebnis der Prifung den folgenden Bestatigungsvermerk erteilt:

Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfiihrung und den Lagebericht des
Hans Peter Kitzig Institutes, Gltersloh fur das Geschaftsjahr vom 01.01 bis 31.12.1999 analog
KHG gepruft. Durch analoge Anwendung des § 34 KHG NRW wurde der Prifungsgegenstand
festgelegt. Die Prifung umfasst daher insbesondere die OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswe-
sens und die wirtschaftlichen Verhaltnisse. Die Buchfliihrung und die Aufstellung von Jahresab-
schluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vor-
schriften der KHBV liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der krankenhaustra-
gergesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgefihrten Priifung
eine Beurteilung Uber den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchflihrung, den Lagebe-
richt sowie Uber den Priifungsgegenstand gemaB § 34 KHG NRW abzugeben.

Wir haben unsere JahresabschluBprifung analog § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom Insti-
tut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten Grundsatze ordnungsmaBiger Abschlusspriifung
vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und durchzufiihren, dass Unrichtigkeiten
und VerstdBe, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der
Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfihrung und des durch den Lagebericht vermittelten Bildes
der Vermogens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichende Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Anforderun-
gen, die sich aus der Festlegung des Priifungsgegenstandes analog § 34 KHG NRW ergeben, er-
fallt wurden. Bei der Festlegung der Prifungshandlungen werden die Kenntnisse Uber die Ge-
schaftstatigkeit und Uber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie
die Erwartungen tUber mogliche Fehler beriicksichtigt. Im Rahmen der Priifung werden die Wirk-
samkeit des internen Kontrollsystems sowie Nachweise flir die Angaben in Buchfiihrung, Jahres-
abschluss und Lagebericht vorwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prifung um-
faBt die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschat-
zungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Priifung eine hinreichend
sichere Grundlage flr unsere Beurteilung bildet.

Unsere Priifung hat zu keinen Einwendungen gefihrt.

Nach unserer Uberzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundséatze
ordnungsmaBiger Buchfuhrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermaogens-, Finanz- und Ertragslage des Institutes. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutref-
fende Vorstellung von der Lage des Institutes und stellt die Risiken der klinftigen Entwicklung
zutreffend dar.

Die Priifung der OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens und der wirtschaftlichen Verhaltnis-
se hat keine Einwendungen ergeben.

Diisseldorf, 17. August 2001
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Der Leiter des Gemeindeprifungsamtes
bei der Bezirksregierung Disseldorf
-31.7.3-707 -

Im Auftrag
Schonershofen

MBI. NRW. 2001 S. 1376

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 30/30


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2001-s1376

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Jahresabschlüsse 1999 der Westfälischen Kliniken, Zentren und Institute 


